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RS OGH 1992/4/2 15Os13/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.04.1992

Norm

JGG 1988 §9 Abs3

JGG 1988 §32 Abs1

StPO §288 Abs2 Z3

Rechtssatz

Hat das erkennende Gericht zu Unrecht das Verfahren nicht nach § 9 JGG eingestellt, so verweist der OGH nach

Aufhebung des Schuldspruches die Sache an das Erstgericht mit dem Auftrag zurück, gemäß § 9 JGG zu verfahren, weil

eine vorläufige Verfahrenseinstellung gemäß § 9 Abs 3 JGG nur bis zum Schluß der Hauptverhandlung möglich ist.
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